
Beitragsordnung 
Schlepperfreunde Oberer Zenngrund e.V. 

 
 

§ 1 Grundsatz  
 
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der 
Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des 
Vereins geändert werden.  
 
 
§ 2 Beschlüsse  
 
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Jahresbeitrags. 
Der Vorstand legt die Gebühren fest.  
2. Der Jahresbeitrag ist jährlich bis spätestens zum 31.März eines jeden Kalenderjahres fällig. Neue 
Vereinsmitglieder, die nach diesem Stichtag eintreten, haben den vollen Jahresbeitrag sofort zu 
entrichten. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein  
anderer Termin festgelegt werden.  
 
 
§ 3 Beiträge  
 
 
Eine Beitragshöhe von 10 € ist jährlich für alle Vereinsmitglieder ab 16 Jahren fällig. 

 

1. Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend.  
2. Ermäßigte Beitragsformen müssen beantragt, die Begründung  mit entsprechenden Unterlagen 
nachgewiesen werden.  Der Vorstand entscheidet über  die Einstufung im Rahmen der von der 
Mitgliederversammlung vorgegebenen Beträge.  
3. Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen. 
4. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 01.04.eines jeden Jahres vom  
Girokonto abgebucht 
 
 
§ 5 Vereinskonto  
 
Konto-Nummer: 
Bankleitzahl: 
Kreditinstitut: 
  
Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen  
anerkannt.  
 
 
§ 6 Vereinsaustritt  
 
Der Austritt erfolgt zum Datum des Erhalts der schriftlichen Kündigung. Eine Rückzahlung der 

Beiträge des laufenden Jahres ist ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 


